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Die katholischen Bistümer und 
evangelischen Landeskirchen 
in Nordrhein-Westfalen grüßen 
zum Fastenmonat Ramadan  
die Musliminnen und Muslime. 
Angesichts von Zukunftsängs-
ten müssten Christen und Mus-
lime glaubwürdige Zeuginnen 
und Zeugen für die Hoffnung 
sein, heißt es in dem gemein-
samen Grußschreiben. „Hoff-
nung gehört zum Kern der Bot-
schaft, die Christentum und Is-
lam verkünden.“ Für das 
Bistum Münster hat Bischof 
Felix Genn den Gruß zum Ra-
madan unterzeichnet.� KNA q

Erklärung der NRW-Kirchen

Kirchen-Gruß
zum Ramadan

Jürgen Quante ist neuer Priester-
rats-Moderator.� Foto: Michael Bönte

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller ist Mitveranstalter der Tagung.� Foto: Jens Albers (Bistum Essen)

Herr Schüller, Ende der 1980er 
Jahre erzählte mir ein leitender 
kirchlicher Mitarbeiter, er habe 
mit seiner Freundin wochenlang 
in einem engen Trailer in Kanada 
gelebt, um zu prüfen, ob beide 
eine Ehe eingehen wollen. Er 
habe sich nicht getraut, hierzu-
lande das Experiment zu wagen 
– aus Angst, seine Arbeit zu verlie-
ren. War die Angst übertrieben?
Ende der 80er Jahre gab es noch 
kein eigenes katholisches Ar-
beitsrecht, weil die staatlichen 
Gerichte zumeist den Kirchen bei 
Kündigungsschutzklagen folgten, 
wenn sie in der persönlichen Le-
bensführung ein abweichendes 
Verhalten von der katholischen 
Hochmoral erblickten. Insofern 
lebten katholische Mitarbeiter:in-
nen in der ständigen Angst, we-
gen vermeintlicher oder tatsäch-
licher Verstöße in der persön-
lichen Lebensführung arbeits-
rechtlich sanktioniert zu werden.

Die TV-Dokumentation zur Initia-
tive #OutInChurch hat die prekäre 
Situation queerer Menschen in 
der Kirche eindrucksvoll gezeigt. 
Aufgrund des Drucks haben die 
Bischöfe im November den Rah-
men für ein neues kirchliches Ar-
beitsrecht beschlossen. Wäre es 
auch ohne Druck gegangen?
Bereits vor #OutInChurch gab es 
schon eine Arbeitsgruppe beim 
Verband der deutschen Diözesen 
in Bonn, die unter Leitung von 
Kardinal Woelki das überarbei-
tete katholische Arbeitsrecht aus 
2015 evaluieren und Vorschläge 
zur Veränderung dieses Rechts 
vorlegen sollte. #OutInChurch hat 
nach Aussage der Geschäftsfüh-
rerin dieser Arbeitsgruppe, aber 
auch der dort involvierten ar-
beitsrechtlichen Experten aus der 
Wissenschaft, die Arbeit in dieser 
Arbeitsgruppe dynamisiert und 
entschiedene Reformen forciert. 
Entscheidend ist aber die staatli-
che Rechtsprechung der Arbeits-
gerichte, die – auch durch die 
höchstrichterliche europäische 
Rechtsprechung – immer weni-
ger arbeitsrechtliche Sanktionen 
der katholischen Kirche aufgrund 
von Verstößen in der persön-
lichen Lebensführung akzeptie-
ren. Die Bischöfe sind also Getrie-
bene der staatlichen Rechtspre-
chung und konnten nur so zu 
wirklichen Veränderungen moti-
viert werden. Einige der Bischöfe 
hätten sich sicher gerne die alten 

Zeiten zurückgewünscht, in de-
nen man unbehelligt von der 
staatlichen Judikatur in die Her-
zen und Betten der Mitarbeiter 
schauen, drohen und je nach Gu-
sto sanktionieren konnte.

Warum hat die Kirche überhaupt 
ein eigenes Arbeitsrecht?
Das Grundgesetz gesteht den Re-
ligionsgemeinschaften zu, dass 
sie ihre inneren Angelegenheiten 
selber ordnen und verwalten kön-
nen. Allerdings war es – entgegen 
eines weit verbreiteten Missver-
ständnisses – schon immer so, 
dass grundsätzlich bei den kirch-
lichen Beschäftigungsverhältnis-
sen das staatliche Arbeitsrecht 
bis heute gilt. Ab den 1990er Jah-
ren forderten die höchsten deut-
schen Gerichte die Kirchen auf, 
differenziert nach den konkreten 
Tätigkeiten und der konfessio-
nellen Beheimatung der kirch-
lichen Mitarbeiter:innen stärker 
bei den Loyalitätsobliegenheiten 
und der entsprechenden Sanktio-
nierung bei Verstößen arbeits-
rechtlich zu differenzieren. Die 
Kündigung sollte nicht mehr der 
Regelfall, sondern nur noch die 
„ultima ratio“ sein. So kam es 
nach der Wiedervereinigung 1993 
zur ersten Grundordnung, die bis 
2015 Bestand hatte, ehe sie in die-

tes“ und die „Bischöflichen Erläu-
terungen zum kirchlichen Dienst“. 
Warum die Differenzierung?
Die Grundordnung ist der Norm-
text selbst, die Erläuterungen, die 
es immer schon gab, geben den 
Rechtsanwendern in den Einrich-
tungen Hinweise, wie die Grund-
ordnung im Detail zu verstehen 
ist und welche Motive die bi-
schöflichen Gesetzgeber bei der 
Reform geleitet haben.

Laut neuer Grundordnung unter-
liegt der „Kernbereich privater 
Lebensgestaltung“ keinen rechtli-
chen Bewertungen mehr und ent-
zieht sich dem Zugriff des Dienst-
gebers. Können sich zivil Wieder-
verheiratete und Menschen aus 
der LGBTIQ+-Community an ihren 
jeweiligen Arbeitsplätzen nun si-
cher und respektiert fühlen?
Indem die Bischöfe direkt eine 
Passage aus dem Allgemeinen 
deutschen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) an dieser Stelle zitie-
ren, dürfte rechtlich eindeutig 
geklärt sein, dass diesen 
Mitarbeiter:innen tatsächlich 
nichts mehr passieren wird. Sie 
dürfen sich sicher fühlen.

Kritiker sagen, Menschen, die 
nicht ins binäre Geschlechtersy-
stem passen, seien im neuen Ar-

sem Jahr erstmalig leicht verän-
dert wurde.

Seit Januar 2023 gilt das neue Ar-
beitsrecht in den meisten Bis
tümern. Was hat sich geändert?
Die katholischen Einrichtungen 
selbst werden mit ihren Leitungs-
organen aufgefordert, institutio-
nell stärker die Verantwortung für 
das katholische Profil zu überneh-
men. Der Privatbereich der 
Mitarbeiter:innen soll bei der ar-
beitsrechtlichen Bewertung au-
ßen vor bleiben. Die Loyalitätsob-
liegenheiten und deren mögliche 
arbeitsrechtliche Sanktionierung 
wurden nahezu ersatzlos gestri-
chen. Auch Ehrenamtliche in den 
Leitungen der Einrichtungen wer-
den aufgefordert, die institutio-
nelle Verantwortung zu überneh-
men. Wobei man fragen könnte, 
ob dies arbeitsrechtlich über-
haupt so machbar ist. Als mög-
liche Kündigungsgründe bleiben 
im Grunde nur noch der Austritt 
aus der katholischen Kirche und 
ein offensichtliches kirchenfeind-
liches Verhalten, das sich zum 
Beispiel auch in Ausländerfeind-
lichkeit ausdrücken kann.

Die Reform umfasst zwei Doku-
mente, den Normtext zur „Grund-
ordnung des kirchlichen Diens-

Interview Eine Tagung am 31. März und 1. April im Franz-Hitze-Haus Münster befasst sich mit der Reform des katholischen 
Arbeitsrechts und den Folgen für queere Beschäftigte. Kirchenrechtler Thomas Schüller hat die Tagung mit organisiert.

„Queere Mitarbeitende sind nun sicher“

beitsrecht nicht ausreichend ge-
schützt. Zudem könne „kirchen-
feindliches Verhalten“ oder der 
Kirchenaustritt ein Kündigungs-
grund sein. Was ist „kirchenfeind-
liches Verhalten“?
Mit dem Zitat aus dem AGG, das 
sagen alle von mir befragten 
Jurist:innen, sei auch gewährlei-
stet, dass non-binäre Mitarbeiter: 
innen arbeitsrechtlich nichts 
mehr zu befürchten hätten. Aller-
dings beobachte ich hier ver-
ständlicherweise bei den Betrof-
fenen noch eine Skepsis und ein 
Unbehagen, sich wirklich öffent-
lich zu positionieren. Hier ist noch 
viel Überzeugungsarbeit in den 
nächsten Monaten notwendig. 
Kirchenfeindliches Verhalten 
kann zum Beispiel die Propagie-
rung von straffreier Abtreibung 
sein, aber auch inakzeptables Ver-
halten gegenüber Menschen we-
gen ihrer Hautfarbe, ihrer Reli-
gion oder Ethnie.

Vor acht Jahren erzählten mir Stu-
dierende hinter vorgehaltener 
Hand vor der Verleihung ihrer 
„Missio canonica“, eigentlich 
müsse ihnen wegen ihrer Part-
nerschaft die Unterrichtserlaub-
nis verweigert werden. Sie fühl-
ten sich in einer Grauzone. Hat 
das dazu geführt, dass die Zahl 
der Theologie-Studierenden stark 
rückläufig ist? Wird sich das mit 
dem neuen Arbeitsrecht ändern?
Die Missio-Ordnungen werden 
zurzeit entsprechend der neuen 
Grundordnung auch entschärft, 
was die persönliche Lebensfüh-
rung angeht – sehr zum Unwillen 
der römischen Behörden. Die 
starken Rückgänge bei den Stu-
dierendenzahlen allein darauf 
zurückzuführen, wird der Vielzahl 
an Gründen für den rapiden Ver-
trauensverlust der katholischen 
Kirche aber nicht gerecht. Die ka-
tholische Kirche in Deutschland 
wird zu einer Minderheitenkirche, 
die darauf personell und ihrer Au-
ßendarstellung noch nicht wirk-
lich vorbereitet ist. Solange die 
bekannten Ursachen für sexuali-
sierte Gewalt nicht grundlegend 
angepackt werden – wie zum Bei-
spiel die radikale Einhegung der 
inzwischen weitestgehend dele-
gitimierten unbegrenzten Macht-
fülle klerikaler Entscheidungsträ-
ger, die ausschließlich Männer 
sind – wird diese Abwärtsent-
wicklung unbegrenzt weiterge-
hen.� Interview: Karin Weglage q

Tau Stillen Wäken hört bi us: 
Greundönnerdag, Stillen Freidag 
un Ostersaoterdag. Fräuher wüd-
den disse Fastendaoge strankiel 
inholl`n.
So was dat uck up den Spargel-
hoff van Elfriede. Sei kaokt för dei 
Lüe ut Rumänien jeden Dag mit. 
An Greundönnerdag un up Stillen 
Freidag giff dat dor för aale bloß 
Pannkauken, un Reuher- off Spee-
geleier mit Braottüwwelken.
Aower Drago is dat nich nao siene 
Müssen. Hei mag kien Pannkau-
ken. Hei will partout Fleischk häb-
ben. „Nee, nee“, sägg Elfriede 
strankiel tau üm. „Fleischk giff dat 
drei lesssden Daoge för Ostern 
nich. Dat is hier aaltied so wän un 
dormit Basta!“ „Aower ick häbb 
doch gor kien Glowen,“ kummp 
dat van Drago trügge. Do sägg 
Pavel, dei Kumpel van Drago, tau 
Elfriede: „Frau Elfriede, du weißt 
doch, Jesus hat am Gründonners-
tag abends zusammen mit seinen 
Jüngern auch Lammfleisch geges-
sen.“ „Dat is woll wohr. Aower wo 
häff üm dat an ännern Dag uck 
gaohn?“, giff Elfriede schnippsk 
trügge. Dei Kerl gnifflachert sick 
tau. „Inne Bibel staiht doch: Nao 
drei Daoge was Jesus wedder le-
bennig“, settet Pavel nao.
Elfriede backt ehrn Pannkaken 
wieter un maokt Reuhereier far-
dig. An `n Dischke is dat intüsken 
still worn, bäten dicke Luft. Poor 
Minuten läöter häff Drago sick 
bekrägen. Nao `ne Tied draiht El-
friede sick ümme un vertellt wie-
ter: „Aower dei eiersten an Graff 
van Jesus wassen bloß Fraulüe, 
nämlick: Maria aus Magdala, Ma-
ria, dei Mamm van Jakobus, un 
Salome. Dei häbbt dat an eiersten 
hört, datt Jesus nich mehr in sien 
Graff was un läwde“, vertellt sei 
stolt. „Un worümme wassen dat 
woll bloß Fraulüe?“, haokt sei nao. 
„Dat is doch klor“, fallt Pavel ehr 
in`t Wort. „Dat häff us Herrgott 
bloß taulaoten, weil dei Naohricht 
so an drocksten ünnere Lüe köm.“

Stillken Freidag: Karfreitag; stran-
kiel: streng; schnippsk: unfreund-
lich; gnifflachern: spöttisch la-
chen; drocksten - schnellstens.
� Hildegard Tölke, Lohne q

Över Gott 
un de Welt

Der 2022 neu gebildete 
Priesterrat im Bistum 

Münster hat bei seiner ersten 
Sitzung Jürgen Quante zum 
Moderator des Gremiums be-
stimmt. Der frühere Reckling-
häuser Propst lebt in Münster. 
Den geschäftsführenden Aus-
schuss des Priesterrats bilden 
Quante, Hendrik Drüing (Pro-
tokollführer), Albert Lüken und 
Hartmut Niehues, teilt die Bi-
schöfliche Pressestelle mit.

Zum Priesterrat gehören ge-
wählte, berufene und geborene 
Mitglieder. Es sind Stefan Dör-
delmann aus Ibbenbüren, 
Hendrik Drüing aus Münster, 
Tobias Eilert aus Emsdetten, 
Sebastian Frye aus Oelde, Bi-
schof Felix Genn aus Münster, 
Weihbischof Christoph Hegge 
aus Münster, Michael Heyer 
aus Emstek, Stefan Hörstrup 
aus Ochtrup, Peter Kossen aus 
Lengerich, Ulrich Lüke aus 

Jürgen Quante neuer Moderator des Priesterrats
Interessenvertretung der Priester bestimmt früheren Propst von Recklinghausen – Gremium berät Bischof Felix Genn

Münster, Albert Lüken aus Ker-
ken, Ajy Jacob Mooleparambil 
aus Neuenkirchen, Égide Muzi-
azia aus Münster, Hartmut Nie-
hues aus Münster, Heinrich 
Plaßmann aus Datteln, Jürgen 
Quante aus Münster, Weihbi-
schof Wilfried Theising aus 
Vechta, Fabian Tilling aus Raes-
feld, Generalvikar Klaus Win-
terkamp aus Münster und Hei-
ner Zumdohme aus Damme. 
Außerdem arbeitet Matthias 

Mamot, Personaldezernent im 
Bistum, im Priesterrat mit.

Der Priesterrat berät den Bi-
schof und vertritt Anliegen und 
Interessen der Priester. Thema-
tisch will sich das Gremium 
laut Pressestelle in den kom-
menden Jahren mit den Aufga-
ben des Priesters, mit den Er-
gebnissen des Synodalen Wegs, 
ihrer Umsetzung im Bistum 
und mit den neuen Pastoralen 
Räumen beschäftigen.� pbm q


